
Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Fernmeldeleitung

Straßenbeleuchtung

Achtung:
Die Darstellung von Spartenanlagen in den Lageplänen erfolgt
nachrichtlich nach den Angaben der Spartenträger
(Stand: November 2021).
Verbindliche Angaben können nur von den Ver- und
Entsorgungsunternehmen eingeholt werden.
Für die Vollständigkeit wird nicht gehaftet!
In der Nähe wichtiger Sparten dürfen trotz Vorlage von Bestands-
plänen Aufgrabungsarbeiten erst vorgenommen werden, wenn durch 
Suchschlitze die genaue Lage der Anlage erkundet ist.
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entfallendgeplant

LichtwellenleiterLWL
Grundsätzlich muss vor der Einbringung der Frost-     
schutzschicht die Tragfähigkeit des Unterplanums    
mittels Lastplattendruckversuchen überprüft werden.

Digitale Flurkarte vom Amt für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung Aichach (Stand: April 2023)

Achtung:

Gemäß DIN 18318 sind bei Randeinfassungen / Entwässerungsrinnen im Abstand von max. 12 m
DIN-gerechte Fugen auszuführen.
Bordsteine an Fußgängerüberwegen und Zufahrten sind, auch ohne Hinweis in der Planzeichnung und sofern    
keine anderen Angaben angegeben, in Abstimmung mit dem AG vor Ort auf 3 cm abzusenken.

Achtung:

"Nutzung der Basisdaten der bayer. Vermessungsverwaltung"
Die Darstellung der Flurstücksgrenzen in diesem Plan ist keine verbindliche Grenzfeststellung im Sinne des
Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKAtG). Rechtliche Ansprücke können nicht darauf gestützt werden.   
Katasterangaben sind grundsätzliche vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
bzw. der Direktion für ländl. Entwicklung bestätigen zu lassen.

Vor Einbau von Deckenbelägen ist von Seiten
des Auftragnehmers die Vollständigkeit und
Funktionsfähigkeit der Spartenanlagen zu überprüfen.
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Vermessungstechnische Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 mit UTM-Abbildung    Höhe: DHHN2016, NHN-Höhen, Status 170
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Zur Ausführung freigegeben
Mayr Ingenieure
Blütenweg 5, 86551 Aichach

SÄMTLICHE HÖHENANGABEN SIND VOR AUSFÜHRUNG
AUF FUNKTIONALITÄT VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN!

Lageplan
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EG

Teil 4

HFP = 491,76 m über NHN
Dorfstraße 54, westlich gepflasterte Einfahrt
Meiselzeichen auf Bordstein

Legende Straßenplanung

Geplante Querneigung Fahrbahn

Granitgroßpflastereinzeiler

Granitgroßpflaster, zweizeilig

Granithochbord B6 mit Einzeilerrinne

Straßensinkkasten bzw Bergeinlauf
mit Ablaufleitung DN 150

Geplante Flurstücksgrenze
mit neuem Grenzpunkt

Erforderlicher Abbruch / Rodung

Geplanter Hoch- bzw. Tiefpunkt

Neubau Asphaltfläche Fahrbahn und Einfahrten

Betonpflaster Gehweg

Granitgroßsteinpflaster Fahrbahn, geschnitten
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Granitflachbordstein (Querungshilfe)

"a" Höhenplanung Dorfstraße ab 0+600 14.05.2025 EG

Eggert, Peter | mayr ingenieure
Arbeitsstand vom dynamisch


